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Informationen über den Umgang mit möglichen 
Interessenskonflikten 

Die Faro Invest versucht die Interessen ihrer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu wahren und in Einklang 
zu bringen. Trotzdem lassen sich Interessenkonflikte bei Vermögensverwaltungsgesellschaften, die für 
ihre Kunden eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Finanzdienstleistungen erbringen, nicht immer völlig 
ausschließen. In Übereinstimmung mit Art. 20 des Vermögensverwaltungsgesetzes (VVG) und Art. 12 b 
der Vermögensverwaltungsverordnung (VVO) informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vor-
kehrungen zum Umgang mit möglichen Interessenkonflikten. 

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserer Gesellschaft, anderen Unternehmen unserer 
Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, unseren vertraglich gebundenen Vermittlern 
oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden. 

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Beratung, Auftragsausführung, die Ver-
mögensverwaltung oder Finanzanalyse beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethi-
sche Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmässiges und professi-
onelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kun-
deninteresses. 

Um mögliche Interessenskonflikte von vorneherein zu vermeiden, haben wir unter anderem folgende 
Maßnahmen getroffen: 

• Schaffung einer Compliance-Funktion in unserer Firma, welche für die Identifikation, Vermeidung und 
das Management möglicher Interessenskonflikte zuständig ist und welche angemessene Massnah-
men ergreift, sofern diese notwendig sind; 

• Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung 
und der Vermögensverwaltung, z. B. durch Genehmigungsverfahren für neue Produkte; 

• Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung; 

• Die Abgrenzung von Geschäftsbereichen voneinander und gleichzeitige Steuerung des Informations-
flusses untereinander (Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen); 

• alle Mitarbeitenden, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenskonflikte auftreten können, wer-
den identifiziert und sind zur Offenlegung all ihrer Geschäfte in Finanzinstrumente verpflichtet; 

• eine Regelung bezüglich der Eigengeschäfte unserer Organe und Mitarbeiter; 

• Regelung über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen durch unsere Mitarbeiter; 

• Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir gemäss unserer Best-Execution-Policy bzw. der Weisung 
des Kunden; 

• Höhere Gebühreneinnahmen führen nicht automatisch zu mehr Lohn; 

• eine laufende Kontrolle aller Geschäfte unserer Mitarbeiter; 

• Laufende Schulungen unserer Mitarbeiter. 

Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kun-
den vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offenlegen. 
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Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie speziell hinweisen: 

• Beim Vertrieb von Wertpapieren erhalten wir in der Regel Zuwendungen (Bestandeskommissionen 
bzw. Rückerstattungen) auf Depotgebühren, Börsen und Treuhandkommissionen, Courtagen und 
anderen Gebühren von Banken, Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern. Darüber hin-
aus können uns Abschlussprovisionen wie Platzierungsprovisionen und/oder Ausgabe und Rücknah-
meaufschläge gewährt werden. Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen dient der 
Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräuße-
rung von Finanzinstrumenten. Diese Zuwendungen bewegen sich im marktüblichen Rahmen und stel-
len in der Regel keine Mehrbelastung des Kunden dar. Einzelheiten betreffend den Erhalt oder die 
Gewährung von Zuwendungen legen wir unseren Kunden auf Verlangen offen. 

• Schließlich erhalten wir von anderen Dienstleistern im Zusammenhang mit unserem Wertpapierge-
schäft unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schu-
lungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und -
verbreitungssysteme. Die Entgegennahme derartiger Zuwendungsleistungen steht nicht in unmittel-
barem Zusammenhang mit den Ihnen gegenüber erbrachten Dienstleistungen; wir nutzen diese Zu-
wendungen dazu, unsere Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbrin-
gen und fortlaufend zu verbessern. 

• An vertraglich gebundene oder unabhängige Vermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem kon-
kreten Geschäft Kunden oder einzelne Geschäfte zuführen, zahlen wir zum Teil erfolgsbezogene 
Provisionen und Fixentgelte. Darüber hinaus können gebundene Vermittler auch von Dritten, insbe-
sondere Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern, neben den von uns gezahlten Han-
delsvertreterprovisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten. 

• Auch in von uns erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen informieren wir über relevante potenziel-
le Interessenkonflikte. 

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen. 
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